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EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den 25.7.2017  
C(2017) 5380 final 

  

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/578 der Kommission vom 13. Juni 2016 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zur Angabe 
von Anforderungen an Market-Making-Vereinbarungen und -Systeme 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 87 vom 31. März 2017) 
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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/578 der Kommission vom 13. Juni 2016 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zur Angabe 
von Anforderungen an Market-Making-Vereinbarungen und -Systeme 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 87 vom 31. März 2017) 

 
 
 
Seite 184, Artikel 1 Absatz 1: 

anstatt: „1. Die Wertpapierfirmen müssen in Bezug auf das Finanzinstrument bzw. die 
Finanzinstrumente, mit dem bzw. denen sie eine Market-Making-Strategie verfolgen, mit dem 
Handelsplatz bzw. den Handelsplätzen, auf dem bzw. denen diese Strategie umgesetzt wird, 
eine Market-Making-Vereinbarung schließen, wobei sie während der Hälfte der Handelstage 
über einen Zeitraum von einem Monat bei der Umsetzung der Market-Making-Strategie  

a) feste, zeitgleiche Geld- und Briefkursofferten vergleichbarer Höhe zu wettbewerbsfähigen 
Preisen stellen müssen;  

b) für eigene Rechnung an einem Handelsplatz zumindest während 50 % der täglichen 
Handelszeiten des fortlaufenden Handels an dem betreffenden Handelsplatz mit mindestens 
einem Finanzinstrument handeln müssen, was keine Eröffnungs- und Schlussauktionen mit 
einschließt.“ 

muss es heißen: „1. Die Wertpapierfirmen müssen in Bezug auf das Finanzinstrument bzw. 
die Finanzinstrumente, mit dem bzw. denen sie eine Market-Making-Strategie verfolgen, mit 
dem Handelsplatz bzw. den Handelsplätzen, auf dem bzw. denen diese Strategie umgesetzt 
wird, eine Market-Making-Vereinbarung schließen, wenn sie während der Hälfte der 
Handelstage über einen Zeitraum von einem Monat bei der Umsetzung der Market-Making-
Strategie  

a) feste, zeitgleiche Geld- und Briefkursofferten vergleichbarer Größe zu wettbewerbsfähigen 
Preisen stellen;  

b) für eigene Rechnung an einem Handelsplatz zumindest während 50 % der täglichen 
Handelszeiten des fortlaufenden Handels an dem betreffenden Handelsplatz mit mindestens 
einem Finanzinstrument handeln, ausgenommen Eröffnungs- und Schlussauktionen.“ 

 

Seite 185, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c: 

anstatt: „c) gelten zwei Kursofferten als Kursofferten vergleichbarer Höhe, wenn ihre 
Größen um nicht mehr als 50 % voneinander abweichen;“ 
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muss es heißen: „c) gelten zwei Kursofferten als Kursofferten vergleichbarer Größe, wenn 
ihre Größen um nicht mehr als 50 % voneinander abweichen;“ 

 

Seite 185, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d: 

anstatt: „d) gelten Kursofferten als Kursofferten zu wettbewerbsfähigen Preisen, wenn sie 
zur oder innerhalb der vom Handelsplatz festgesetzten maximalen Geld-Brief-Spanne gestellt 
und jeder Wertpapierfirma auferlegt werden, die mit diesem Handelsplatz eine Market-
Making-Vereinbarung unterzeichnet hat.“ 

muss es heißen: „d) gelten Kursofferten als Kursofferten zu wettbewerbsfähigen Preisen, 
wenn sie zur oder innerhalb der maximalen Geld-Brief-Spanne gestellt werden, die vom 
Handelsplatz festgesetzt und jeder Wertpapierfirma auferlegt wird, die mit diesem 
Handelsplatz eine Market-Making-Vereinbarung unterzeichnet hat.“ 

 

Seite 185, Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b: 

anstatt: „b) die von der Wertpapierfirmen in puncto Präsenz, Größe und Spread zu 
erfüllenden Mindestverpflichtungen, laut denen zumindest das Stellen fester, zeitgleicher 
Geld- und Briefkursofferten vergleichbarer Höhe zu wettbewerbsfähigen Preisen für 
mindestens ein Finanzinstrument auf dem Handelsplatz während mindestens 50 % der 
täglichen Handelszeiten vorgeschriebenen ist, während derer auf dem betreffenden 
Handelsplatz ein fortlaufender Handel stattfindet, wobei keine Eröffnungs- und 
Schlussauktionen mit eingeschlossen sind und diese Berechnung für jeden Handelstag 
erfolgt;“ 

muss es heißen: „b) die von der Wertpapierfirma hinsichtlich Präsenz, Größe und Spread zu 
erfüllenden Mindestverpflichtungen, nach denen zumindest das Stellen fester, zeitgleicher 
Geld- und Briefkursofferten vergleichbarer Größe zu wettbewerbsfähigen Preisen für 
mindestens ein Finanzinstrument auf dem Handelsplatz während mindestens 50 % der 
täglichen Handelszeiten im Rahmen des fortlaufenden Handels vorgeschriebenen ist, 
ausgenommen Eröffnungs- und Schlussauktionen und berechnet für jeden Handelstag;“ 

 

Seite 185, Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e: 

anstatt: „e) die Überwachungs-, Konformitäts- und Rechnungsprüfungsverpflichtungen 
der Wertpapierfirma, damit diese ihre Market-Making-Tätigkeit beaufsichtigen kann;“ 

muss es heißen: „e)  die Überwachungs-, Konformitäts- und 
Rechnungsprüfungsverpflichtungen der Wertpapierfirma, die diese in die Lage versetzen, ihre 
Market-Making-Tätigkeit zu überwachen;“ 

 

Seite 186, Artikel 3 Buchstabe c einleitende Worte: 
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anstatt: „marktstörende Handelsbedingungen, durch welche die weitere gerechte, 
ordnungsgemäße und transparente Durchführung von Handelsgeschäften beeinträchtigt wird, 
sofern Nachweise für das Vorliegen einen der folgenden Umstände erbracht werden:“ 

muss es heißen: „marktstörende Handelsbedingungen, durch welche die weitere faire, 
ordnungsgemäße und transparente Durchführung von Handelsgeschäften beeinträchtigt wird, 
sofern Nachweise für das Vorliegen einen der folgenden Umstände erbracht werden:“ 

 

Seite 186, Artikel 3 Buchstabe d Ziffer iii: 

anstatt: „iii) die Unfähigkeit, aufgrund des Verbots von Leerverkäufen eine Position 
abzusichern;“ 

muss es heißen: „iii) die Unfähigkeit zur Absicherung einer Position aufgrund des Verbots 
von Leerverkäufen;“ 

Seite 186, Artikel 4 Absatz 1: 

anstatt: „Die Handelsplätze müssen das Eintreten der in Artikel 3 Buchstaben a, b, c und e 
genannten außerordentlichen Umstände sowie“ 

muss es heißen: „Die Handelsplätze müssen das Eintreten der in Artikel 3 Buchstaben a, b, c 
und e genannten außergewöhnlichen Umstände sowie“ 
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